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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Seit der Inkrafttretung der Verordnung zur Anzahl Richterstellen am Bundesstrafgericht
im Jahr 2013 besteht die Möglichkeit, nebenamtliche Strafrichterinnen und Strafrichter
zu wählen. Von dieser Möglichkeit hatte das BStGer via die Wahl eines
italienischsprachigen nebenamtlichen Richters durch die Vereinigte
Bundesversammlung bereits 2014 Gebrauch gemacht. Schon damals war die Wahl damit
begründet worden, dass ein nebenamtlicher Richter oder eine nebenamtliche Richterin
nicht die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entlasten, sondern nur dann zum
Einsatz kommen soll, wenn der Spruchkörper aufgrund von Ausstandsregeln nicht
zusammengesetzt werden kann. Das BStGer machte geltend, dass diese Gefahr nicht
nur für die Italienisch sprechenden, sondern auch für die französischsprachigen
Richterinnen und Richter bestehe. Zudem seien die Richterinnen und Richter mit
Hauptsprache Deutsch teilweise von sehr umfangreichen Verfahren absorbiert, was
deren Abkömmlichkeit negativ beeinträchtige. Die GK betonte in ihrem Bericht zur
Wahl zweier nebenamtlicher Bundesstrafrichter mit französischer und deutscher
Hauptsprache, dass diese nur sehr selten zum Einsatz kommen werden. Auf ihre
Stellenausschreibung hatten sich insgesamt 13 Personen beworben (10 Männer, 3
Frauen). Weil sich auf die französischsprachige Stelle nur drei Personen und für beide
Stellen insgesamt nur wenig Frauen beworben hatten, wurde die französische Stelle ein
weiteres Mal ausgeschrieben, worauf sich ein weiterer Bewerber und eine Bewerberin
meldeten.
Anders als bei der Besetzung der italienischsprachigen Stelle im Jahr 2014 führte die GK
bei der anstehenden Besetzung auch parteipolitische Überlegungen ins Feld: Mit
Andrea Blum (svp) für die deutschsprachige und Bertrand Perrin (fdp) für die
französischsprachige Stelle würden zwei Personen empfohlen, die die Untervertretung
von SVP (-0.90 Stellen) und FDP (-0.56 Stellen) abmilderten. Lediglich die SP (-0.67
Stellen) hätte ebenfalls einen Anspruch. Mit der Wahl einer Frau und eines Mannes
würde auch der Geschlechtergerechtigkeit Genüge getan. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl, und die neue nebenamtliche Strafrichterin
und der neue nebenamtliche Strafrichter wurden entsprechend mit 172 von 201 (Blum)
bzw. 195 von 201 gültigen Stimmen gewählt. Der Unterschied der Stimmenzahl dürfte
sich mit der Parteifarbe von Andrea Blum erklären lassen. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Bevor die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Bundesgerichtspräsidiums
schritt, wurden die beiden langjährigen Bundesrichter Gilbert Kolly und Rudolf
Ursprung verabschiedet. Kolly hatte als erstinstanzlicher Richter am Bezirksgericht
Sense, als Kantonsrichter in Freiburg und seit 1998 als Bundesrichter in Lausanne alle
Ebenen des Schweizer Gerichtssystems durchlaufen. Die letzten vier Jahre hatte er
zudem als Bundesgerichtspräsident geamtet. In seiner Abschiedsrede lobte
Nationalratspräsident Jürg Stahl (svp, ZH) den abtretenden Kolly als Richter mit
Augenmass, dem Rechtssicherheit und Rechtsfrieden stets ein besonderes Anliegen
gewesen seien. Rudolf Ursprung war 2001 ans damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht gewählt worden, welches 2007 mit dem Bundesgericht vereinigt
wurde. Stahl hob den gesunden Menschenverstand des langjährigen Bundesrichters
hervor. 
Für die Wahl des Präsidiums bzw. des Vizepräsidiums schlug die GK Bundesrichter
Ulrich Meyer bzw. Bundesrichterin Martha Niquille vor, was von allen Fraktionen
unterstützt wurde. Ulrich Meyer, der der SP angehört und seit 30 Jahren in der
sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes tätig ist – die sich nach
wie vor in Luzern befindet – gab an, seine Arbeit zukünftig zwischen Luzern und
Lausanne aufzuteilen. Martha Niquille (cvp) ist seit 2008 in Lausanne tätig. Bei der Wahl
erhielt der neue Bundesgerichtspräsident 194 von 196 gültigen Stimmen und auf die
neue Bundesgerichtsvizepräsidentin entfielen 199 von 199 gültigen Stimmen. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN
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Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht war auch die Schaffung
einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht (BStGer) beschlossen worden, die mit
zwei ordentlichen und maximal zehn nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
besetzt werden soll. Ebendiese Neubesetzung stand mit der Wahl der Mitglieder der
neuen Berufungskammer in der Sommersession 2018 auf der Traktandenliste der
Vereinigten Bundesversammlung. Die GK erachtete es nach Rücksprache mit dem
BStGer als sinnvoll, die ordentlichen Richterstellen mit drei Teilzeitpensen zu besetzen,
um garantieren zu können, dass alle drei Amtssprachen vertreten sind. Allerdings
fanden sich unter den 62 Bewerbungen (davon waren 24 von Frauen) nur  deutsch-
bzw. italienischsprachige Kandidierende, die sich für die ordentlichen Richterstellen als
geeignet erwiesen. Die GK empfahl deshalb Andrea Blum (svp) als deutschsprachige, mit
einem 80-Prozent-Pensum ausgestattete sowie Claudia Solcà (cvp) als
italienischsprachige, mit einem 50-Prozent-Pensum ausgestattete ordentliche
Richterin. Die Stelle für ein französischsprachiges ordentliches Gerichtsmitglied blieb
vakant und wurde mit einem 60- bis 70-Prozent-Pensum erneut ausgeschrieben. Die
prozentuale Begrenzung ergab sich aus dem Umstand, dass insgesamt nicht mehr als
zwei Vollzeitstellen besetzt werden durften. Auf die Sprachverteilung wurde auch bei
der Auswahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter geachtet: Die GK empfahl
fünf deutschsprachige (Tom Frischknecht, sp; Beatrice Kolvodouris Janett, fdp; Barbara
Loppacher, sp; Marcia Stucki, svp und Petra Venetz, cvp), drei französischsprachige
(Frédérique Bütikofer Repond, cvp; Jean-Paul Ros, sp und Jean-Marc Verniory, cvp)
und ein italienischsprachiges (Rosa Maria Cappa, fdp) nebenamtliches Gerichtsmitglied.

Die beiden ordentlichen Richterinnen erhielten 192 (Blum) bzw. 187 (Solcà) von 199
gültigen Stimmen. Bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die gemeinsam
gewählt wurden, erhielten die SP-Mitglieder etwas weniger Stimmen (187 bis 189) als die
restlichen Kandidatinnen und Kandidaten (192 bis 199 Stimmen), übersprangen aber das
absolute Mehr (101 Stimmen) ebenfalls problemlos. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2018 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2017 zur Kenntnis. Die Kommissionssprecherinnen und -sprecher –
im Ständerat Hans Stöckli (sp, BE) und im Nationalrat Corina Eichenberger-Walther
(fdp, AG) sowie Philippe Nantermod (fdp, VS) – hoben verschiedene Elemente des
Berichts hervor. So wurde etwa die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers
nach «einem harzigen Start» (Stöckli) oder der rege Austausch von Bundesrichterinnen
und Bundesrichtern mit Kolleginnen und Kollegen am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) erwähnt, wobei man habe erwirken wollen, dass letzterer
weniger stark ins nationale Recht eingreife. Stark hervorgehoben wurde freilich
insbesondere, dass 2017 mit total 8’029 Fällen erneut ein Rekordjahr war (2016: 7'743),
wobei die Zunahme vor allem bei der strafrechtlichen und der Ersten öffentlich-
rechtlichen Abteilung zu verzeichnen war. Sie stehe auch in Verbindung mit dem in der
Strafprozessordnung installierten Ausbau der Verteidigungsrechte im
Staatsanwaltsmodell, das einen grösseren Spielraum für die Anfechtung von
Entscheiden erlaube. Die Anzahl erledigter Fälle (7'782; 2016: 7'811) und die
durchschnittliche Verfahrensdauer (144 Tage; 2016: 140 Tage) entsprechen den Werten
des Vorjahres. Es wurde betont, dass diese Zahlen eine Zielverfehlung anzeigten: Die
Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes, die nun seit 12 Jahren in Kraft sei, hätte die
Entlastung der Gerichte bewirken sollen, was aber klar nicht erreicht worden sei. Die
anstehende Teilrevision dieses Gesetzes sei deshalb wichtig. Dies sehe auch das
Bundesgericht selber so, wie dessen Vizepräsidentin Martha Niquille in der
ständerätlichen Debatte betonte: Es brauche unbedingt eine Entlastung, wenn die
Qualität der Rechtsprechung gewahrt werden solle. Man sei im Prinzip mit der Vorlage,
wie sie jetzt bereits vorliege, einverstanden – so die Vizepräsidentin weiter. Allerdings
warnte sie vor der Idee der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Dieses
Auffangrechtsmittel sei eher eine Zusatzbelastung und die Erfolgsquote sei derart
bescheiden – von den 427 im Jahr 2017 eingegangenen subsidiären
Verfassungsbeschwerden seien lediglich 8 gestützt worden –, dass man es getrost
streichen könne. Auch Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichtes, der in der
nationalrätlichen Debatte zugegen war, verwies auf die Bedeutung der Revision. Zwar
könne man dank grosser interner Flexibilität und Zu- und Umteilungen von Fällen auf
andere Abteilungen die Arbeitslast einigermassen bewältigen, dieses Vorgehen sei aber
auf Dauer nicht möglich. 
Beim Bundesverwaltungsgericht war die Anzahl neuer Fälle (7’365) im Vergleich zum
Vorjahr (8102) etwas zurückgegangen; allerdings seien auch etwas weniger Fälle
abgeschlossen worden (7'385; 2016: 7’517) womit sich auch die Erledigungsdauer von
212 auf 268 Tage erhöht habe. Die Zunahme sei vor allem der komplexer werdenden

BERICHT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN
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Fälle im Kartell- und Wettbewerbsrecht geschuldet. Erfreulich sei hingegen, dass dank
der temporären Aufstockung der Richterstellen im Asylbereich die dortigen Rückstände
abgebaut werden könnten. 
Im Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes wurde ausgewiesen, dass mehr Fälle
erledigt werden konnten (852; 2016: 787) als eingegangen waren (805; 2016: 901). 
Das Bundespatentgericht schliesslich hatte 34 neue Fälle zu verzeichnen (2016: 27) und
konnte 2017 deren 24 erledigen (2016: 24). 
Die Kommissionssprecherin und die Kommissionssprecher betonten, dass
verschiedene Umfragen unter Anwälten und Prozessparteien gezeigt hätten, dass man
mit der Arbeit der verschiedenen Gerichte sehr zufrieden sei. Die Schweiz habe eine
«gut funktionierende Gerichtsbarkeit» (Stöckli); die «Zusammenarbeit und der
Betrieb» liefen gut (Eichenberger-Walther).   
Der Geschäftsbericht wurde von beiden Kammern zur Kenntnis genommen und mit
Annahme des Bundesbeschlusses über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für
das Jahr 2017 genehmigt. 4

Die Wiederwahl des Präsidiums und des Vizepräsidiums des Bundesgerichts in der
Wintersession 2018 war eine reine Formsache. Für die Periode 2019-2020 bestätigte
die Vereinigte Bundesversammlung Ulrich Meyer (sp) als Präsidenten und Martha
Niquille (cvp) als Vizepräsidentin. Beide wurden mit 160 von 160 gültigen Stimmen
gewählt. Sieben der 167 eingelangten Wahlzettel – ausgeteilt worden waren deren 168 –
blieben jeweils leer. 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2018
MARC BÜHLMANN

Zur Wahl eines nebenamtlichen Richters ans Bundesstrafgericht empfahl die GK
Adrian Urwyler (cvp). Weil Andrea Blum (svp) und Claudia Solcà (cvp) zu ordentlichen
Richterinnen an der neuen Berufungskammer des BStGer gewählt worden waren,
mussten zwei der drei Stellen für nebenamtliche Richterinnen oder Richter neu besetzt
werden und zwar je eine mit einer Person deutscher bzw. italienischer Muttersprache.
Da es für die Stelle des italienischen Amtes keine genügend qualifizierten Bewerbungen
gegeben hatte, entschied die GK, lediglich die Stelle mit Hauptsprache Deutsch zu
besetzen und für die andere Stelle eine erneute Ausschreibung vorzunehmen. Adrian
Urwyler erfülle alle Voraussetzungen für diese deutschsprachige Stelle, erklärte die GK.
Nicht zuletzt sei er Mitglied der CVP, einer der am BStGer untervertretenen Parteien.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Urwyler mit 163 von 167 eingelangten
Wahlzetteln (4 blieben leer) für den Rest der Amtsperiode 2016 bis 2021. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2019 hatte die Vereinigte Bundesversammlung eine Ersatzwahl
des Präsidiums des Bundesstrafgerichts vorzunehmen. Diese war aus zweierlei
Gründen besonders: Erstens würden die von der Gerichtskommission (GK)
vorgeschlagenen Stephan Blättler (Präsident; svp, ZH) und Sylvia Frei (Vizepräsidentin;
svp, TG/ZH) lediglich für neun Monate, also bis zum Abschluss der regulären
Amtsperiode Ende 2019, gewählt. Dies, weil der amtierende Präsident Tito Ponti (fdp, TI)
per 30. Juni 2019 zurücktreten wollte und der 2017 gewählte Vizepräsident Giuseppe
Muschietti (fdp, TI) in der Herbstsession 2018 ans Bundesgericht gewählt worden war.
Der zweite Grund betraf die Partei der beiden neu zu Wählenden: Die Zugehörigkeit
beider Kandidierenden zur SVP stellte insofern ein Problem dar, als dadurch die
Verwaltungskommission des BStGer lediglich aus deutschsprachigen Mitgliedern der
SVP bestünde. Neben Frei und Blättler sässe nämlich auch Andrea Blum (svp, LU) im
Leitungsorgan. Die Kommission betonte, dass sie keineswegs an den Kompetenzen der
drei Personen zweifle und es schwierig sei, ein Dreiergremium ausgewogen zu
besetzen. In einem föderalen System müsse das Prinzip der angemessenen Vertretung
aber eingehalten werden. Aus diesem Grund dürfe diese «einseitige Wahl» nur eine
Übergangslösung sein, die nur aufgrund der Ausnahmesituation akzeptiert werde. Die
Empfehlung wurde von allen Fraktionen, mit Ausnahme der grünen Fraktion,
gutgeheissen – womit sich wohl zumindest ein Teil der 23 leeren Wahlzettel erklären
lassen, die neben den 186 gültigen eingereicht worden waren. Während Blättler 185
Stimmen erhielt – eine Stimme fiel auf Diverse – stand der Name Frei auf allen 186
Wahlzetteln. 7

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner
CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 8

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

Mit dem Ordnungsantrag der Sozialdemokratischen Fraktion, die Wahl des Präsidiums
und des Vizepräsidiums am Bundesstrafgericht zu verschieben, wurden Richterwahlen
nach der umstrittenen Ersatzwahl ans Bundesgericht im Sommer bereits zum zweiten
Mal im Jahr 2019 entgegen der normalen Routine zu einem stark debattierten Geschäft.
Die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen – mit Ausnahme der GLP-Fraktion –
meldeten sich vor der Abstimmung über den Ordnungsantrag der SP-Fraktion zu Wort.
Zwei Elemente wurden in den Voten hervorgehoben: Erstens wurde kritisiert, dass
sowohl die für die Wahl zur BStGer-Präsidentin vorgeschlagene aktuelle Vizepräsidentin
Sylvia Frei als auch der für die Wahl zum BStGer-Vizepräsidenten vorgeschlagene
aktuelle Präsident Stephan Blättler der SVP angehören, und zweitens stiess man sich
daran, dass beide deutschsprachig waren. Bereits bei ihrer ausserordentlichen Wahl zu
Präsident und Vizepräsidentin in der Frühjahrssession 2019 hatten diese beiden
Umstände zu reden gegeben und die GK hatte damals betont, dass dies nur eine
vorübergehende Lösung sein könne. Nun habe aber das BStGer mit grosser Mehrheit (16
der 19 anwesenden Richterinnen und Richter) der GK den Antrag gestellt, das damals
gewählte Präsidium für die Amtsperiode 2020-2021 zu bestätigen, so die GK in ihrem
Bericht. Im Dreiergremium werde zudem mit Olivier Thormann ab 2020 ein
französischsprachiges FDP-Mitglied sitzen – mit Andrea Blum fand sich aktuell ein
drittes deutschsprachiges SVP-Mitglied im Gerichtspräsidium. Die GK bedauere zwar
«ausserordentlich», dass das Gericht nicht auf ihre Kritik bezüglich einer zu einseitigen
Auswahl eingegangen sei. In Anbetracht der starken Gerichtsmehrheit, die den Antrag
stütze, und weil es keine anderen Kandidaturen gebe, schlage sie Frei und Blättler
trotzdem zur Wahl vor. Die Nichtberücksichtigung der Mehrsprachigkeit und die
einseitige Parteivertretung wurde von allen Fraktionssprecherinnen und -sprechern –
mit Ausnahme von Thomas Aeschi (svp, ZG) – angeprangert. Zu reden gab freilich noch
ein zweites Element. Tags zuvor war nämlich in der Aargauer Zeitung über einen
«Sittenzerfall in Bellinzona» berichtet worden. Die Gerichtsleitung des
Bundesstrafgerichts leiste einer «Privilegien- und Günstlingswirtschaft» Vorschub,
gegen die sich niemand zu wehren traue. Die «Dominanz einer Partei, der SVP», habe
dafür gesorgt, dass die Gewaltenteilung nicht mehr eingehalten würde. Die Zeitung
zitierte einen Kritiker mit folgenden Worten: «Wir machen uns ernsthaft Sorgen um die
Institution. Die Unabhängigkeit des Gerichts ist nicht mehr gegeben.» Eben diese Sorge
um die Institution wurde auch in den Fraktionsvoten zum Ausdruck gebracht. Während
die einen dafür plädierten, den Problemen vor der Wahl nachgehen zu müssen und
diese deshalb verschieben zu wollen, warnten die anderen davor, das BStGer bei einer
Verschiebung führungslos zu lassen. Das Prozedere rund um den Ordnungsantrag führte
dazu, dass die Wahlen noch stärker in die Länge gezogen wurden, mussten doch die
Ständerätinnen und -räte, die für die Vereinigte Bundesversammlung jeweils an der
Rückwand des Nationalratssaals Platz nehmen, einzeln durch Zuruf Stellung nehmen,
während die Nationalrätinnen und -räte elektronisch abstimmen konnten. Den
Ordnungsantrag der SP-Fraktion unterstützten 94 vorwiegend links-grüne Mitglieder (14
aus dem Ständerat und 80 aus dem Nationalrat), dagegen sprachen sich 140 Mitglieder
(30 aus dem Ständerat und 110 aus dem Nationalrat) aus. 
Bei der anschliessenden Wahl fielen dann die zahlreichen leeren Stimmen auf. Sylvia

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Frei wurde mit 117 von 234 eingelangten Stimmen gewählt, wobei deren 116 leer blieben
und 1 ungültig war. Auf Stephan Blättler entfielen 119 von 120 gültigen Stimmen. Bei ihm
waren von den 234 eingelangten Stimmzetteln 114 leer geblieben und einer enthielt
einen anderen Namen. In den Medien wurde kommentiert, dass die Vorkommnisse in
Bellinzona nun wohl genauer unter die Lupe genommen würden. 9

Es kommt nur sehr selten vor, das die GK Empfehlungen für Wahlen an eidgenössische
Gerichte nicht einstimmig abgibt. Dies war allerdings der Fall bei den Wahlen des
Präsidiums und des Vizepräsidiums für das Bundesgericht für die Jahre 2021-2022.
Das Bundesgericht hatte die amtierende Vizepräsidentin Martha Niquille (cvp) als
Präsidentin und Bundesrichter Yves Donzallaz (svp) als Vizepräsidenten vorgeschlagen.
Die GK und das Parlament seien zwar nicht weisungsgebunden, aus «Respekt vor den
Institutionen und der Gewaltentrennung» entspreche die Kommission aber dem Antrag
des Bundesgerichts, war in der Wahlempfehlung der GK zu lesen. Die SVP-Minderheit in
der GK beantragte allerdings, dass das Parlament den Wahlvorschlag zurückweist, damit
die GK zwei neue Personen zur Wahl vorschlagen könne. 
Als Grund dafür führte Pirmin Schwander (svp, SZ), der den Antrag der GK-Minderheit in
der Wintersession 2020 in der Debatte der Vereinigten Bundesversammlung vertrat, die
Rolle der beiden Kandidierenden in der Untersuchung der Vorkommnisse am
Bundesstrafgericht an. Die Kandidierenden waren in die Schlagzeilen geraten, weil sie
der Verwaltungskommission des Bundesgerichts angehörten, die die entsprechenden
Ereignisse untersuchen sollten. Der aus dieser Untersuchung resultierende Bericht war
bei der GPK auf einige Kritik gestossen und hatte gar eine Strafanzeige gegen die drei
Berichterstatter – neben Niquille und Donzallaz hatte auch der zurückgetretene Ulrich
Meyer (sp) der Kommission angehört – nach sich gezogen. Auch in den Medien war der
Bericht als mangelhaft hinsichtlich dem Verfahren und inhaltlich problematisch
bezeichnet worden. Pirmin Schwander nannte den Bericht eine «Missachtung des
parlamentarischen Auftrages, ein[en] Aufsichtsbericht, der unter Missachtung
rechtsstaatlicher Verfahrensgarantien erstinstanzliche Richter mittels Publikation im
Internet an den Pranger stellte.» Die «auch in den Medien aufgegriffene
Unprofessionalität» habe das Vertrauen in die Judikative geschmälert. Vertrauen und
Professionalität könnten nur wiederhergestellt werden, wenn Personen das Präsidium
übernähmen, die von internen Querelen unbelastet seien, so Schwander. Von
Schwander unerwähnt blieb hingegen, dass sich die SVP im Rahmen der
Gesamterneuerungswahlen der Bundesrichterinnen und -richter bereits gegen die
Wiederwahl ihres Richters Yves Donzallaz gestellt hatte, weil dieser die Grundhaltung
«seiner Partei» nicht mehr teile, wie damals das Verdikt der SVP lautete. Donzallaz war
damals trotzdem bestätigt worden.  
Der Sprecher für die Mehrheit der GK, Andrea Caroni (fdp, AR) berichtete, dass der
Untersuchungsbericht sehr wohl auch Gegenstand der Anhörung der beiden
Kandidierenden gewesen sei. Beide hätten ihr Verhalten erklären können und hätten
sich motiviert gezeigt, die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Institutionen –
Bundesgericht, Bundesstrafgericht und GPK – zu befördern. Martha Niquille habe sich
zudem für die Tonalität im Bericht entschuldigt. Caroni erinnerte auch daran, dass das
Bundesgericht bei Annahme des Rückweisungsauftrags bis frühestens zur
Frühjahrssession 2021 ohne Präsidium sein würde. 
Dieser Rückweisungsantrag wurde unter Namensaufruf der Ständeratsmitglieder und
mittels elektronischer Abstimmung der Nationalratsmitglieder mit 168 zu 54 Stimmen
(ohne Enthaltungen) abgelehnt. Lediglich sämtliche Mitglieder der SVP-Fraktionen
stimmten für eine Rückweisung. In der Folge interessierten dann die Wahlresultate:
Martha Niquille erhielt 173 gültige Stimmen. Eingelangt waren 227 Wahlzettel, von denen
53 leer eingelegt wurden und einer einen anderen Namen enthielt. Für Yves Donzallaz
gingen 223 Wahlzettel ein; auf 160 davon stand sein Name, 62 waren leer geblieben und
einer enthielt einen anderen Namen. 
Ob den unschönen Tönen ging etwas unter, dass mit Martha Niquille zum ersten Mal in
der 162-jährigen Geschichte des Bundesgerichts eine Frau an die Spitze des obersten
eidgenössischen Gerichts gewählt worden war. 10
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Das Bundesstrafgericht geriet Ende 2019 stark in den Fokus der Medien. Mit einem
Gerichtsentscheid gegen Bundesanwalt Michael Lauber wurde eine eigentliche Lawine
ausgelöst. Im Anschluss an den Entscheid des Gerichts mit Sitz in Bellinzona,
Bundesanwalt Michael Lauber wegen Befangenheit vom «Fifa-Fall» auszuschliessen,
vermuteten die Medien Klüngelei und erhoben teilweise schwere Vorwürfe, die im
Verlauf des Jahres 2020 schliesslich auch die Politik zum Reagieren zwangen. 

Hinter dem Entscheid gegen Lauber Mitte Juni 2019 vermutete die Weltwoche auch
personelle Verstrickungen. «Dass sich Anwälte, Strafverfolger und Richter in der kleinen
Schweiz kennen und sich ihre Wege immer wieder mal kreuzen, lässt sich nicht
verhindern. Umso wichtiger ist es, jeglichen Anschein von Befangenheit zu vermeiden»
– so die Weltwoche. Der Ausschluss von Lauber vom Fifa-Fall zog weitere Kreise als
bekannt wurde, dass der für das Befangenheitsurteil verantwortliche Richter – Giorgio
Bomio (sp) – vom Kollegium (also allen Richterinnen und Richtern am
Bundesstrafgericht) nicht wie üblich für eine zusätzliche Amtsperiode zum Präsidenten
der Beschwerdekammer gewählt worden war. Statt Bomio war Roy Garré (sp) zum
Vorsitzenden bestimmt worden. Die NZZ vermutete, dass Meinungsverschiedenheiten
wegen der Kritik an Lauber zur Nichtwahl von Bomio geführt hätten. Da sowohl Bomio
wie auch Garré der SP angehörten, könnten parteipolitische Überlegungen
ausgeschlossen werden, so die Neue Zürcher Zeitung. Die Sonntagszeitung und die
Tribune de Genève doppelten nach und sprachen von einem «Putsch». Neben Bomio
sei auch Claudia Solcà (cvp) nicht mehr als Präsidentin der Berufungskammer bestätigt
worden – stattdessen hatte das Gremium Olivier Thormann (fdp) zum Präsidenten der
Berufungskammer gewählt. Auch Solcà galt als Kritikerin Laubers, so soll sie als
Vorsitzende der Berufungskammer im Fall der Beschwerde Laubers gegen seine
Befangenheit das für den Fall zuständige Richtergremium «sehr eigenwillig»
zusammengestellt haben. Ihr seien aber auch grobe Führungsmängel vorgeworfen
worden, berichteten die Medien.

Aufgrund dieser Ereignisse begannen Mitarbeitende der CH-Media-Gruppe die
Vorkommnisse am Bundesstrafgericht eingehender zu recherchieren. Ende 2019 sprach
die Aargauer Zeitung von einer «Art Sittenzerfall in Bellinzona» und untermauerte diese
Behauptung mit einer Reihe von Argumenten: Das Bundesstrafgericht werde von der
SVP und von Deutschschweizern dominiert. In der Tat bestand das Präsidium aus zwei
SVP-Richtern – Stephan Blättler und Sylvia Frei als Präsident und Vizepräsidentin. Zwar
wählte die Vereinigte Bundesversammlung in der Wintersession 2019 dann als drittes
Mitglied in die Gerichtsleitung nicht wie vom Bundesstrafgericht vorgeschlagen Andrea
Blum, auch sie eine Richterin der SVP, sondern Olivier Thormann (fdp), auch er
allerdings Deutschschweizer. Diese dreiköpfige Verwaltungskommission habe
gewichtige Kompetenzen, die laut internen Quellen auch zu Privilegien- und
Günstlingswirtschaft geführt hätten, so die AZ weiter. Von rückwirkender Erhöhung von
Pensen, Spesenexzessen, aber auch von Mobbing und Sexismus würden anonyme
interne Quellen gemäss der Zeitung berichten. Kritikerinnen und Kritiker dieses
Systems würden abgestraft – die Nichtbestätigung von Bomio und Solcà müsse auch in
diesem Licht betrachtet werden. Als wesentliches Problem des Gerichts machte die AZ
gestützt auf Beobachterinnen und Beobachter die Dominanz der SVP aus: Der Verdacht
bestehe, «dass politischer Einfluss genommen wird, dass die Gewaltenteilung nicht
mehr eingehalten wird, dass Entscheide plötzlich nicht mehr mit der nötigen
Unabhängigkeit getroffen werden».

Die medialen Vorwürfe warfen Wellen bis ins Bundeshaus und führten zu zahlreichen
Reaktionen. Verschiedene Mitglieder der GK gaben sich verblüfft über die Zustände und
forderten eine Aufklärung durch die GPK. Der Präsident der GPK, Erich von Siebenthal
(svp, BE), versprach laut Aargauer Zeitung, dass er sich der Sache annehmen werde. 

Aktiv wurde in der Folge dann das Bundesgericht, dem die administrative Oberaufsicht
über das Bundesstrafgericht obliegt. Eine bundesgerichtliche Verwaltungskommission –
bestehend aus Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp), Vizepräsidentin Martha
Niquille (cvp) sowie Yves Donzallaz (svp) – leitete Ende Januar ein aufsichtsrechtliches
Verfahren ein, um die in der Presse geäusserten Vorwürfe zu untersuchen. 
In den Medien stiess die Untersuchung auf Interesse: Das Bundesgericht müsse nun
beweisen, dass es seine Aufsichtsaufgabe ernst nehme und «nicht nur einmal im Jahr
zum Kaffeetrinken in trauter Runde nach Bellinzona» fahre, forderte die NZZ. In der
Untersuchung am «Bundesstreitgericht» – so der Tages-Anzeiger – müssten die
«persönlichen Animositäten, Intrigen und Machtkämpfe» beleuchtet werden. Das
Waschen dieser dreckigen Wäsche führe zwar dazu, dass die Schweizer Justiz an
Glaubwürdigkeit verliere, es zeige sich aber auch, «dass Richter nicht Säulenheilige von
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Recht und Moral sind, sondern oft allzu menschlich und machtsüchtig agieren»,
erinnerte die Weltwoche.

Mitte April 2020 legte die bundesgerichtliche Verwaltungskommission ihren
Aufsichtsbericht vor, in dem die Vorwürfe allesamt entkräftet wurden. Es gebe
insbesondere keine Hinweise auf Spesenmissbrauch, sexuelle Übergriffen oder
Mobbing. In den Medien war man sich jedoch einig, dass der Bericht die Vorwürfe nicht
gänzlich hätte widerlegen können. Der Bericht zeige vielmehr auf, wie schlecht die
Führungsarbeit am Bundesstrafgericht funktioniere, weil «Streit und
Selbstherrlichkeit» herrschten, wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Die Weltwoche
vermutete freilich, dass die Kommission wohl nicht neutral geurteilt habe, um die
«leidige Sache einfach möglichst schnell vom Tisch [zu] haben».

Auch die GPK, welcher die parlamentarische Oberaufsicht über die Bundesgerichte
obliegt, äusserte harsche Kritik am Aufsichtsbericht und liess kein gutes Haar daran. Die
bundesgerichtliche Verwaltungskommission habe gravierende Fehler begangen und
angeschuldigten Personen das rechtliche Gehör verweigert. Die GPK veröffentlichte gar
eine nur sehr selten angewendete oberaufsichtliche Feststellung, in der sie
Richtigstellungen am Bericht anbrachte. Erschwerend kam hinzu, dass ein vertraulicher
Vorentwurf ihrer Feststellung an die Öffentlichkeit gelangt war und die Untersuchung
selber dadurch in den Medien viel Aufmerksamkeit erhalten hatte. Die GPK reichte
deswegen Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung des Amts- und
Kommissionsgeheimnisses ein. In ihrer Feststellung äusserte die GPK «einen gewissen
Handlungsbedarf», die Rechtsgrundlagen der bundesgerichtlichen Aufsicht zu prüfen,
da diese nur «rudimentär geregelt» sei. 

Im Juli 2020 gelangten dann einige Mitglieder des Bundesstrafgerichts mit einem an die
Aufsichtskommission des Bundesgerichts gerichteten Brief an die Öffentlichkeit. Sie
wollten sich gegen den Reputationsschaden durch die wiederholt negativen
Schlagzeilen in den Medien wehren, die «weitgehend unbegründet und
gegenstandslos» seien. Allerdings zeigte der Brief auch auf, dass in Bellinzona nach wie
vor nicht Eitel Freude herrschte: Die Verfasserinnen und Verfasser des Briefs
kritisierten die «Unterstellungen einiger weniger Personen», die diese extern
gegenüber Medien und Parlamentsmitgliedern bewirtschaften würden. Damit wollten
diese «wenigen Mitarbeitenden [...] dem Bundesstrafgericht, der Direktion und der
grossen Mehrheit der Mitarbeitenden bewusst [...] schaden». Vorrangiges Interesse des
gesamten Bundesstrafgerichts sei es nun, die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen und das
Arbeitsklima wieder auf ein solides Fundament zu stellen. Dafür seien einige Prozesse
eingeleitet worden, schloss der Brief. Zwar wurden im Brief keine Namen genannt,
lediglich 15 der 20 Bundesstrafrichterinnen und -richter hatten den Brief aber
unterzeichnet. 
In den Medien löste das Schreiben Kopfschütteln aus. Es sei beschämend, dass
«medienwirksam und anonym» Kolleginnen und Kollegen gegeisselt würden. Damit
werde sich die Situation in Bellinzona kaum verbessern, kommentierte etwa die NZZ.
Die Ereignisse rund um das Bundesstrafgericht würden zudem wohl auch die
Diskussionen um die Justiz-Initiative anheizen, war man sich in den medialen
Kommentarspalten einig. 11

Das Bundesgericht geriet im Jahr 2020 in die Kritik. Dafür verantwortlich waren drei
miteinander verknüpfte Ereignisse, die in den Fokus der Medien gerieten: Die
Untersuchung des Bundesstrafgerichtes durch eine Kommission des Bundesgerichtes,
das Verhalten verschiedener Personen bei dieser Untersuchung – insbesondere
Gerichtspräsident Ulrich Meyer geriet stark in die Kritik – und die zunehmende
Personalisierung und Politisierung der eidgenössischen Gerichte. 

Das Bundesgericht fungiert als Oberaufsicht über das Bundesstrafgericht und hatte die
dortigen Vorkommnisse zu untersuchen. Der Untersuchungskommission gehörten der
Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp), die Vizepräsidentin Martha Niquille (cvp)
sowie Bundesrichter Yves Donzallaz (svp) an. Dieses Gremium sollte mit Hilfe von
Befragungen abklären, ob die in einigen Medien erhobenen Vorwürfe gegen das
Bundesstrafgericht (die Rede war von Spesenexzessen, Mobbing und Sexismus)
zutreffen. 

Weil während einer Einvernehmenspause das Aufnahmegerät nicht abgeschaltet war
und die daraus resultierende Aufnahme der TV-Sendung «Rundschau» zugespielt
wurde, wurde Mitte Juni publik, dass sich Ulrich Meyer beleidigend und sexistisch über
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eine Bundesstrafrichterin geäussert hatte. Meyer entschuldigte sich unverzüglich bei
der betreffenden Richterin und räumte seinen Fehler öffentlich ein. Die Entgleisung
wurde freilich zum gefundenen Fressen für die Medien, die einen «Sittenzerfall auch
bei Bundesrichtern» (Aargauer Zeitung) konstatierten. Vor allem die CH Media-Gruppe
schoss sich in der Folge auf den Bundesgerichtspräsidenten ein, der «entgleist» und
«sexistisch gescheitert» sei. Die Aargauer Zeitung berichtete über Politikerinnen und
Politiker, die den Rücktritt Meyers forderten, da er seine Glaubwürdigkeit verloren
habe. Die Zeitung warf der SP, der Meyer angehört, vor, in Zeiten von «#MeToo» wohl
dessen Rücktritt gefordert zu haben, wenn Meyer nicht in ihrer Partei wäre. Auch in der
Sonntagszeitung wurde die «Richteraffäre» breit diskutiert. Verschiedene
Parlamentsmitglieder distanzierten sich zwar von Meyers Aussagen, bezeichneten die
Rücktrittsforderungen aber als übertrieben. Meyers Verhalten sei kein Grund für ein
Amtsenthebungsverfahren, gab etwa GK-Präsident Andrea Caroni (fdp, AR) der
Sonntagszeitung zu Protokoll. Die NZZ sprach von «atmosphärische Störungen» an den
eidgenössischen Gerichten. Die Weltwoche hielt Meyer zugute, dass er während seiner
Präsidentschaft versucht habe, das Betriebsklima zu verbessern. Zwischen «Kollegialität
und Beziehungskorruption» liege aber nur ein schmaler Grat. «Vielleicht ist es heilsam,
wenn man sich wieder einmal vor Augen führt, dass Richter nicht die Heiligen sind, als
die sie sich gerne inszenieren, sondern Menschen mit Unzulänglichkeiten und
gelegentlich auch niederen Instinkten», schloss die Weltwoche – ohne jedoch darauf zu
verzichten, eine alte Geschichte auszugraben, bei der Meyer einer Geliebten angeblich
bei einem Vermögensdelikt geholfen haben soll. 

Im Sommer machte Meyer publik, dass er Ende 2020, also am Schluss seiner Amtszeit
als Gerichtspräsident, zurücktreten werde. Bundesrichter dürfen bis zu ihrem 68
Lebensjahr im Amt bleiben. Meyer hätte also noch ein weiteres Jahr als Bundesrichter
amten dürfen, entschied sich aber gegen diese Option. Die Aargauer Zeitung urteilte,
dass er den Zeitpunkt für einen ehrenvollen Abgang verpasst habe, und brachte gleich
ein neues «Problem» ins Rollen. Die Vizepräsidentin und designierte Präsidentin
Martha Niquille (cvp) stehe nämlich vor einem Problem, weil sie den «problematischen
Untersuchungsbericht» zum Bundesstrafgericht mitverfasst habe. In der Tat wurde
dann die Wahl des Bundesgerichtspräsidiums in der Wintersession 2020 von
unschönen Tönen begleitet. Dennoch wurde Martha Niquille zur ersten
Bundesgerichtspräsidentin gewählt.

Im Herbst machte die Aargauer Zeitung schliesslich publik, dass die
Bundesstrafrichterin, gegen die sich Meyer sexistisch geäussert hatte, eine Strafanzeige
wegen Verleumdung gegen drei Bundesrichter eingereicht habe: gegen Ulrich Meyer,
gegen den sie auch wegen Nötigung klagte, gegen Martha Niquille und gegen Yves
Donzallaz, der im Rahmen der Bestätigungswahlen für das Bundesgericht ebenfalls in
die Schlagzeilen geraten war, weil ihn die SVP nicht mehr wählen wollte. 

Aufgrund dieser Ereignisse erwuchs der Judikative nicht nur medialer, sondern auch
immer stärker politischer Druck. Die zunehmende Personalisierung der Gerichte
verstärkte die Tendenz, die bisher eigentlich eher apolitischen Wahlen von
Richterinnen und Richtern zu politisieren. Insbesondere die SVP gelangte mit Kritik an
individuellen Richterinnen und Richtern im Vorfeld von Bestätigungswahlen vermehrt
an die Medien. Allerdings trug sie damit auch dazu bei, dass breit über die
Unabhängigkeit der Judikative diskutiert wurde. Vor allem die Frage, ob und wie stark
die Parteizugehörigkeit von Richterinnen und Richtern eine Rolle spielt und spielen
darf, wurde in zahlreichen Zeitungskommentaren virulent erörtert. Darüber hinaus und
damit eng verbunden wird interessant sein zu beobachten, wie sich all diese Ereignisse
auf die Justiz-Initiative auswirken werden. In der Aargauer Zeitung wurden die
«Justizskandale» als «beste politische Steilpässe» für die Initiative bezeichnet. Auch
aufgrund der Vorkommnisse in der Bundesanwaltschaft könnten in Zukunft also einige
Justizreformen anstehen. 12

Hauptsächlicher Gegenstand der Berichterstattung zum Geschäftsbericht des
Bundesgerichts 2020 waren in der Sommersession 2021 in beiden Räten die
steigenden Fallzahlen an allen eidgenössischen Gerichten. So rechnete im Nationalrat
Manuela Weichelt (al, ZG) als GPK-Kommissionssprecherin vor, dass die 38 Stellen für
ordentliche Bundesrichterinnen und Bundesrichter auf total rund 7'400 Fälle pro Jahr
ausgerichtet seien. Allerdings sei diese Fallzahl lediglich in den Jahren 2010 und 2011
nicht überschritten worden. 2020 sei die Fallzahl zum zweiten Mal seit der Einführung
des Bundesgerichtsgesetzes 2005 auf über 8'000 Fälle angestiegen (laut Bericht: 8'024
Fälle; 2019: 7'881). Die Revision ebendieses Bundesgerichtsgesetzes war 2020
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gescheitert, so dass die Bundesgerichte intern Massnahmen beschlossen hätten, um
die Arbeitslast zu verteilen, was trotz der Covid-19-Pandemie gelungen sei. Der
Pendenzenberg sei daher nur geringfügig angewachsen, berichtete Manuela Weichelt.
Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE), die Kommissionssprecherin französischer
Sprache, informierte die grosse Kammer zudem darüber, dass die GPK daran sei, die
Transparenz bei der Spruchkörperbildung zu untersuchen. Auch das Dossier zu den
Vorkommnissen im Bundesstrafgericht sei nach wie vor im Fokus der GPK.
Auch die neue Bundesgerichtspräsidentin und erste Frau an der Spitze des
Bundesgerichts, Martha Niquille, meldete sich zu Wort und betonte, dass die Covid-19-
Pandemie gut habe gemeistert werden können: «Die Arbeit der Juristinnen und
Juristen eignet sich auch sehr gut, um von zuhause aus arbeiten zu können.» Der
leichte Anstieg der Pendenzen sei deshalb nicht der Pandemie, sondern den «wirklich
sehr hohen Fallzahlen» zuzuschreiben. Dies könne so nicht mehr weitergehen. Wenn
immer mehr Fälle ans Gericht gelangten, aber nicht mehr Personal zur Verfügung stehe,
leide die Qualität und die Rechtssicherheit. Man habe nach dem Scheitern der Revision
des Bundesgerichtsgesetzes versucht, intern die Belastung besser zu verteilen. Die
Gerichte hätten also gehandelt, sie seien aber «darauf angewiesen, dass auch vonseiten
des Parlamentes Massnahmen ergriffen werden». In der Folge nahm der Nationalrat den
Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes 2020 diskussionslos
an.

Auch der Ständerat hiess den Bundesbeschluss noch in der Sommersession
diskussionslos gut. Hans Stöckli (sp, BE) berichtete in der kleinen Kammer. Die GPK
habe sich den Satz «Das Bundesgericht erachtet die Situation als kritisch im Hinblick
auf die Erfüllung seiner ihm von der Verfassung zugedachten Aufgabe» angestrichen
und man müsse diesem Beachtung schenken. Der Pendenzenberg sei zwar nur
geringfügig, aber doch auf total 2'862 Fälle angewachsen. Die GPK habe die beiden
Rechtskommissionen aufgefordert, die unbestrittenen Punkte der
Bundesgerichtsgesetzrevision in eine neue Vorlage aufzunehmen. Dies wünschte sich
auch die Bundesgerichtspräsidentin, die auch bei der Beratung in der kleinen Kammer
zugegen war. Wenn man aber wirklich eine Entlastung wolle, müsse man gewillt sein,
den Zugang zum Bundesgericht einzuschränken, so Martha Niquille. 13

18 der 20 Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht stellten sich für die
Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022–2027 erneut zur Verfügung. Ihren
Rücktritt hatten Claudia Solcà und Stephan Blättler gegeben. Unter den wieder
Antretenden befand sich auch die aktuelle Präsidentin des Bundesstrafgerichts, Sylvia
Frei, die im Rahmen der Kritik am Bundesstrafgericht 2019 in die Schlagzeilen geraten
war, woran die NZZ im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen erinnerte. Die Aargauer
Zeitung wusste überdies zu berichten, am BStGer gehe «die Angst um», nicht
wiedergewählt zu werden, obwohl die GK alle 18 Kandidierenden zur Wiederwahl
empfohlen hatte. Dasselbe galt für alle 13 für eine weitere Amtsperiode kandidierenden
nebenamtlichen Richterinnen und Richter. Die GK zitierte in ihrem Wahlvorschlag die
GPK, die bei ihrer Untersuchung der «Krise am Bundesstrafgericht» (Aargauer Zeitung)
keine Kritikpunkte gefunden habe, «welche die fachliche oder persönliche Eignung der
sich zur Wiederwahl stellenden Richterinnen und Richter ernsthaft infrage stellen»
würden. Die beiden frei werdenden Sitze sowie das Präsidium würden in der
kommenden Wintersession 2022 neu bestellt, so die Kommission.
Die Vereinigte Bundesversammlung bestätigte sowohl die haupt- als auch die
nebenamtlichen Richterinnen und Richter in der Herbstsession 2022 in globo: Auf den
Wahlzetteln waren jeweils alle 18 bzw. 13 Personen aufgeführt, die lediglich gestrichen
werden konnten. Davon machten die Parlamentsmitglieder vor allem bei jenen
Kandidierenden Gebrauch, die 2019 in die Schlagzeilen geraten waren. Auf den 212
eingelangten und gültigen Wahlzetteln wurde etwa der Name von Sylvia Frei 45 Mal
gestrichen. Auch Jean-Luc Bacher (179 Stimmen), Andrea Blum (170 Stimmen) und
Olivier Thormann (163 Stimmen) erhielten weniger als 180 Stimmen – auch sie waren
2019 in negatives mediales Rampenlicht geraten. Die Namen aller anderen voll- und
nebenamtlichen Richterinnen und Richter wurden weniger als 16 Mal gestrichen. Das
absolute Mehr von 107 Stimmen übersprangen freilich alle Kandidierenden locker.

Das Bundesstrafgericht setzt sich für die Amtsperiode 2022 bis 2027 entsprechend aus
folgenden Personen zusammen: 
Der FDP gehören an: Jean-Luc Bacher (179 Stimmen), Joséphine Contu Albrizio (206),
Fiorenza Bergomi (205) und Olivier Thormann in der Berufungskammer (163). 
Der GP gehören an: Daniel Kipfer-Fasciati (203) und Nathalie Zufferey (199). 
Der Mitte gehören an: Stefan Heimgartner (204), Martin Stupf (203) und Alberto Fabbri
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(196). 
Der SP gehören an: Miriam Forni (200), Giorgio Bomio-Giovanascini (198), Roy Garré
(202) und Stéphane Zenger (201). 
Der SVP gehören an: Sylvia Frei (177), Cornelia Cova (206), David Bouverat (206) und in
der Berufungskammer Andrea Blum (170). 
Parteilos ist Patrick Robert-Nicoud (204). 14
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